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Lüftungsanlagen teilen sich in der Baupraxis
in drei Anwendungsprinzipien auf:

• Lüftungsanlagen nach DIN 1946 / DIN 4102-6
 - RLT-Anlagen, z. B. für Gaststätten, Gewerbe-
  betriebe, Hotels, Tiefgaragen, Verwaltungsgebäude,  
  Versammlungsstätten
 - RLT-Anlagen, z. B. für Laboratorien, Räume mit 
  besonderen raumlufttechnischen Anforderungen 
• Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3 / DIN 4102-6
 z.B. für Be- und Entlüftung von Sanitärräumen
 und Wohnungsküchen
 - Raumentlüftungen mit Einzellüftern
 - Raumentlüftung mit zentralen Abluftventilatoren 
• Lüftungsanlagen für besondere Anwendungen
 z.B. Zuluftanlagen mit Induktionsgeräten,  Abluft-
 anlagen für Digistorien (Labortische / -schränke)

Diese Anwendungsprinzipien werden in der Lüftungs-
anlagen-Richtlinie (MLÜAR-Stand 09/2000) als aktuelle 
Musterfassung der ARGEBAU behandelt.
Im folgenden werden wiederkehrende Fragen zu dem 
Schwerpunktthema „Brandschutz bei Lüftungsanlagen 
– Bauen im Bestand“ behandelt.

Wofür benötigen wir Lüftungsanlagen?

Raumlufttechnische Anlagen dienen der Verbesse-
rung des Gebäudeklimas, sorgen für eine hygienische 
Luftqualität und Absenkung der Luftfeuchtigkeit zur 
Vermeidung von Schimmelbildung.

Lüftungsanlagen-
Richtlinie bei Um- und 
Altbauten im Bestand
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Rainer Will

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

mit den DIBt Mitteilungen 6/2003 wurden interes-
sierte Fachplaner über die Ergebnisse von Brand-
versuchen mit Absperrvorrichtungen gegen Brand-
übertragung ohne Rauchauslöseeinrichtungen in 
Lüftungsanlagen nach DIN 18017 informiert. Durch 
die unterschiedlichen Schließzeiten der Absperrvor-
richtungen wurde Rauch übertragen in einem Um-
fang, „dass das Schutzziel gemäß §14 MBO beim 
Zusammentreffen aller ungünstigen Möglichkeiten 
als nicht erfüllt anzusehen ist.“
Das vorliegende Gefahrenpotential wurde jedoch 
mit Verweis auf die langsame Rauchübertragung 
durch die kleinen Belüftungsöffnungen und die 
daraus resultierende ausreichend lange Fluchtgele-
genheit als nicht erheblich eingeschätzt. 
Nach sorgfältiger Abwägung hat die Fachkommis-
sion Bauaufsicht der ARGEBAU daher beschlossen, 
die Muster-Lüftungsanlagenrichtlinie bezüglich 
Brandschutzklappen nach DIN 18017 nicht zu ändern.
Gleichwohl hat das Institut für Bautechnik das Ma-
terialprüfungsamt NRW beauftragt, zu untersuchen, 
welche Schlussfolgerungen für Brandschutzklappen 
nach DIN 1946 / DIN 4102-6 zu ziehen sind. Also für 
Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen mit großen 
Querschnitten, die Räume mit großen Brandlasten 
verbinden können. Dazu wird die Rauchübertragung 
in diesen Lüftungsanlagen sowohl in vertikaler als 
auch in horizontaler Richtung überprüft.
Bis zum Vorliegen der Versuchsergebnisse und ei-
ner Modifi zierung der Muster-Lüftungsanlagenricht-
linie bleibt für den Fachplaner die Lücke zwischen 
bauaufsichtlichen Mindestanforderungen und einer 
Ausführung nach allgemein anerkannten Regeln 
der Technik jedoch weiter bestehen. Der Beitrag 
der Sachverständigen Manfred Lippe und Lothar 
Allhenn bietet auf Basis der aktuellen Lüftungsanla-
genrichtlinie eine schutzzielorientierte Betrachtung.
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Die raumlufttechnische Anlage muss so betrieben wer-
den, dass weder Krankheitskeime, Staub, gesundheits-
gefährdende Stoffe noch Rauch über das Kanalnetz im 
Gebäude verbreitet werden.

Können Lüftungsanlagen zur Entrauchung
genutzt werden?

Lüftungsanlagen entsprechend der Lüftungsanlagen-
Richtlinie sind keine Entrauchungsanlagen.
Entrauchungsanlagen können jedoch zur Lüftung
geplant und genutzt werden.
Die Unterscheidung ist bei Planung, Installation und
Betrieb sehr wichtig. Die unterschiedlichen Lüftungs- 
und Entrauchungskonzepte müssen die jeweiligen
gesetzlichen Vorgaben von der Planung bis zur
Abnahme berücksichtigen.

Geltungsbereich der
Lüftungsanlagen-Richtlinie

Die MLÜAR bezieht sich ausschließlich auf Lüftungs-
anlagen nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3. Darüber 
hinaus gilt sie für Warmluftanlagen.
Sie gilt nicht für Prozessluftanlagen, Späneabsaugung 
oder Rohrpostanlagen. Die Lüftungsanlagen-Richtlinie 
gilt ebenso nicht für:

• Ein- und Zweifamilienhäuser (GK 1-2)
• Innerhalb einer Wohnung auch über mehrere
 Geschosse, wenn diese miteinander verbunden
 sind, z.B. „Reihenhäuser“
• Innerhalb einer Nutzungseinheit,
 z.B. 200-/400 m²-Regel

Gibt es Bestandsschutz beim Brandschutz
von Lüftungsanlagen?

Werden wesentliche Teile der Lüftungsanlage im brand-
schutztechnisch relevanten Bereich verändert, dann 
wird die Baugenehmigung im Bereich des Lüftungsge-
suches hinfällig, damit erlischt der Bestandsschutz.
Es muss ein neues bzw. geändertes Lüftungsgesuch 
bei der Baubehörde eingereicht und genehmigt werden. 
In diesem Fall ist die Lüftungsanlage, insbesondere im 

Bereich vorbeugender Brandschutz auf den aktuellen 
Stand der a.R.d.T. zu bringen.
Dabei sind die aktuellen Schutzziele der baurechtlich 
eingeführten Landesbauordnungen und der Lüftungs-
anlagen-Richtlinie zu beachten.
Ist eine Umsetzung in der projektspezifi schen Situation 
nicht möglich, dann ist für den betreffenden Bereich
der Umbaumaßnahmen ein Brandschutzkonzept
erforderlich.
Nach Abschluss der Umbauarbeiten müssen die Anla-
gen als Gesamtkonzept entsprechend der Technischen 
Prüfverordnung durch zugelassene Sachverständige 
abgenommen werden. 

Beispiel 1:
Der Austausch einer Brandschutzklappe auf Grund 
eines Mängelberichtes hebt den Bestandsschutz 
nicht auf. Der Einbau einer z.B. in NRW geforderten 
Rauchauslöseeinrichtung ist in diesem Fall zwar zu 
empfehlen aber nicht zwingend zu fordern.

Beispiel 2:
In einem Kaufhaus wird eine Lüftungsanlage 
brandabschnittsübergreifend komplett demontiert 
und dem aktuellen Stand angepasst. In diesem Fall 
ist es eine wesentliche Veränderung auch im Bereich 
des vorbeugenden Brandschutzes. Jetzt ist ein neues 
Lüftungsgesuch fällig, weiterhin ist ein neuer Prüfplan 
für die wiederkehrenden Prüfungen notwendig. Bedingt 
durch den wesentlichen Eingriff in den Bestand müssen 
auch die aktuellen baurechtlich „Eingeführten Techni-
schen Baubestimmungen“ (ETB) herangezogen werden. 
Die Lüftungsanlagen-Richtlinie ist Bestand dieser ETB´s 
und somit verbindlich.

Beispiel 3:
Bei Umbauarbeiten in einem Wohn- und Bürogebäude 
werden an dem vom Umbau nicht betroffenen Gewerk 
Lüftungsanlage erhebliche brandschutztechnische 
Mängel festgestellt, z.B. nicht mehr funktionsfähige 
Brandschutzklappen und mangelhafte Vermörtelung. 
In diesem Fall besteht Gefahr für Leib und Leben. Die 
Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch 
ist nicht mehr sichergestellt. Damit werden die Schutz-
zielanforderungen der Bauordnungen nicht mehr 
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erreicht. In diesem Fall haftet allein der Bauherr für die 
Sicherstellung der Schutzziele. Der Bestandschutz ist 
aufgehoben. Die Sanierung muss unverzüglich erfolgen.

Konsequenz:
Die drei Beispiele zeigen exemplarisch, wo die fl ießen-
den Grenzen „Schutz von Leib und Leben“ in Sachen 
„Recht auf Bestandsschutz“ zu defi nieren sind. Für die 
Einhaltung haftet immer der Gebäudebesitzer / 
-betreiber. Auch wenn es eine frühere behördliche 
Abnahme / Besichtigung gibt, ändert das nichts an der 
Tatsache der Haftungszuordnung. Leider wissen das 
viele Gebäude besitzer / -betreiber nicht.

Sind brennbare Baustoffe in Verbindung
mit wesentlichen Bestandteilen von
Lüftungsleitungen zulässig?

• Dämmschichten
 - Dämmschichten aus schwerentfl ammbaren
  Baustoffen (B1) sind auf Lüftungsleitungen
  zulässig, wenn keine Einschränkungen, z.B.
  bei Sonderbauten = Brandlastfreiheit vorliegen

• Brennbare Dämmstoffe sind nicht zulässig ...

 - in Bauteildurchführungen F 30 - F 90
 - in Flucht- und Rettungswegen
 - wenn im Brandschutzkonzept nichtbrennbare  
  Dämmstoffe (A1 / A2) verlangt werden
 - über Unterdecken, die tragende Bauteile schützen

• Zulässige brennbare Bauteile in
 Lüftungsanlagen (B1 / B2)
 - lokal begrenzte und kleine Bauteile, z.B.
  Bedienungsgriffe, Dichtungen, Lager
 - Elektrische und pneumatische Leitungen (auf
  kürzestem Weg zugeführt und nicht innerhalb
  von Lüftungsleitungen)

Bild 1: Dämmung von Lüftungskanälen

Bild 2: Montage von Lüftungskanälen in Altbauten (Beispiel) Unterdecken zum Schutz von tragenden Bauteilen

Mörtel

Lüftungskanal

© ML 2004

F 30

F 90

© ML 2004

Holzbalkendecke

Schnitt A - A

! ohne Vorsprung montieren
 Kontermutter weglassen

! keine brennbaren Beschichtungen
 und Dämmschichten > 0,5 mm zulässig

Unterdecke zum Schutz des
Stahlträgers / Holzbalkendecke

A

A
F 90
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 - Ein- und Auslässe in Lüftungskanälen,
  z.B. Kabeldurchführungen
 - Einrichtungen zur Förderung und Aufbereitung
  der Luft, z.B. keine Lüfterlaufräder
 - Mess- und Regeleinrichtungen, z. B. Druckdosen, 
  Schalteinrichtungen

Erweiterte Anforderungen an die „Kaltrauch-
sicherheit“ in der LÜAR-NRW: 2002-05

In der baurechtlichen Umsetzung der LÜAR-NRW
wurde dem im Brandfall tatsächlich vorhandenen 
Problem der „Kaltrauchsicherheit“ Rechnung getragen. 
Bild 6 dokumentiert die Fußnote zum Bild 1.1 der
LÜAR-NRW.

Das Problem der Kaltrauchsicherheit ist:

• Die Schwelbrandphase wurde bei Brandprüfungen 
 unterschätzt
 Schwelbrand = niedrige Temperaturen = viel Rauch
 Vollbrand = hohe Temperaturen 1) = wenig Rauch
 1) ETK-Bedingungen

Die praktische Umsetzung einer Rauchauslöseeinrich-
tung wird in Bild 7 dargestellt. Grundsätzlich ist die 
Ansteuerung des Stellmotors auch über die „Steue-
rungsfunktionen“ der Brandmeldeanlage möglich.

Bild 6: Wesentliche Abweichung in der LÜAR-NRW zur „Kaltrauchsicherheit“

Bild 8: Montage eines Stellmotors an einer Brandschutzklappe K 90
(Ansteuerung über Rauchauslöseeinrichtung)

Bild 7: Brandschutzklappe mit Rauchlöseeinrichtung

zu Bild 1.1 bei Wänden und Decken:

Weitere Anforderungen in Bezug auf die Brandschutzklappen
Die Brandschutzklappen müssen mit einer Rauchauslöseeinrichtung
ausgestattet sein oder eine Vorrichtung haben, die die Brandschutzklappe 
bei Schließen einer anderen Brandschutzklappe im selben Leitungsstrang 
selbsttätig schließt.

Die Vorrichtung oder die Rauchauslöseeinrichtung sind nicht erforderlich, 
wenn in den abzweigenden Leitungen des Leitungsstranges sonstige Ver-
schlüsse (z.B. Rauchschutzklappen) eingebaut sind, die bei Stillstand des 
Ventilators oder bei Schließen einer anderen Brandschutzklappe im selben 
Leitungsstrang eine Rauchübertragung in andere Geschosse selbsttätig 
verhindern.

© ML 2004

F 30

F 90

BSK gemäß ABZ

Rauchauslöseeinrichtung

Lüftungskanal

Stellmotor

Stellmotor fährt bei Rauchdetektion im Lüftungskanal die BSK automatisch zu.

Die Lüftungsanlage wird gemäß Brandschutzkonzept ganz bzw.
abschnittweise abgeschaltet. © ML 2004
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Warum werden Maßnahmen zur Kaltrauch-
sicherheit gefordert?

• VDI-Richtlinie 3819-2 fordert bei Kombinationen 
von Brandschutzklappen mit Sprinkleranlagen eine 
Rauchauslöseeinrichtung

• Auslösetemperatur des Schmelzlotes > 72°C bei voll-
ständiger Erwärmung des umgebenen Materials wird 
z.B. bei Sprinkleranlagen nicht schnell genug erreicht 

• Forschungsprojekt des DIBt zur Kaltrauchsicherheit 
von Lüftungsanlagen wurde abgeschlossen (Quellen-
hinweis: Frauenhofer IRB-Verlag - Forschungsbericht 
T3043 „Rauchübertragung bei Lüftungsanlagen mit 
Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung ohne 
Rauchauslöseeinrichtungen“)

• Empfehlung: Aufschaltung der Stellmotore auf Feuer-
wehrtableau zur Entrauchung, Luftwechselzahlen 
bei Mittel- und Großgaragen (2003-05) gemäß DIN 
18232-5 (Achtung: Hier muss eine Entrauchungsan-
lage geplant werden, dabei ist ggf. das Schmelzlot 
wegen ungewollter Auslösung auszubauen. In dem 
Fall ist ein Brandschutzkonzept und Zustimmung der 
Baubehörde erforderlich.)

Die Anforderungen an die „Kaltrauchsicherheit“ las-
sen sich nicht pauschal, sondern nur projektspezifi sch 
beantworten. Die offi ziellen Meinungen gehen bei 
dem Thema sehr stark auseinander. Deshalb muss zur 
Sicherheit aller Beteiligten ein Brandschutzkonzept mit 
Detailangaben zum Funktionsprinzip der Lüftungs- und 
ggf. Entrauchungsanlage mit Lüftungsfunktion erstellt 
werden.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Unter-
scheidung bei Anlagen gemäß DIN 1946-6 und DIN 
18017-3.

Bild 9: Einsatzmöglichkeiten von Rauchmeldern

Meldertyp Schwelbrand offener Brand
 mit Rauch ohne Rauch

Optischer Rauchmelder

Ionisations - Rauchmelder

Wärme - Differenzial - Melder

Wärme - Maximal - Melder

Ultraviolett - Flammenmelder

1) 1)

1) 1)

1) Für den Einsatz als Kanalrauchmelder geeignet

Bild 11:  Verwendung von Kaltrauchsperren in der Abluft einer Raumentlüftung
 nach DIN 18017-3 bei Verwendung von zentralen Abluftventilatoren

Empfehlung:

Montage an jedem
Abluftstrang

Bild 10: Ansteuerung der BSK-Stellmotore über BMA
 (Zu-/Abluftanlage), nach DIN 1946-6

Ansteuerung der
Brandschutzklappen
über die Brandmelde-
anlage (BMA).

Bei Rauchdetektion
werden alle BSK
zugefahren (abschnitts-
weise) und der Lüftungs-
ventilator abgeschaltet
(gemäß Festlegung im
Brandschutzkonzept).

Rauchmelder

BMA

BSK ohne
Stellmotor

Wickelfalz-,
Stahlfl ex-,
Alufl exrohr

z.B. Tellerventil
mit Kaltrauch-
sperre

Tellerventil „Abluft“
mit integrierter

Kaltrauchsperre
(ohne Brandschutz)

Funktionsprinzip:

Bei Stillstand der Lüftung 
schließt die Silikonlamelle

Kaltrauchsperre,
z.B. über Silikonlamelle

Lüftungsrohr

Alternative: Angesteuerte Rauchschutzklappen oder
Kaltrauchsperren in den Zuluftleitungen montieren.

© ML 2004

© ML 2004
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Müssen Brandschutzklappen in F 30-Flurtrennwänden montiert werden?

Die Lüftungsanlagen-Richtlinie beschreibt die Anforderungen in den Bildern 3.1 und 3.2 der MLÜAR / LÜAR.

Bild 12: Bild 3.1 der MLÜAR / LÜAR Lüftungsleitungen / -abschottungen in unbelüfteten notwendigen Fluren

Bild 13: Bild 3.2 der MLÜAR / LÜAR Lüftungsleitungen / -abschottungen in belüfteten notwendigen Fluren

© ML 2004

© ML 2004

Bild 3.1:

Bild 3.2:

gleiche bzw. brandschutztechnisch
getrennte Bereiche

A B

notwendige Flure

Leitungen mit Feuerwiderstandsdauer; in Fluren mit
Wänden F30 kann bei Stahlblechleitungen auf die
äußere Dämmschicht (siehe auch DIN 4102-4
Abschnitt 8.5.7.4) verzichtet werden

Leitungen ohne Feuerwiderstandsdauer

Zuluft-/Abluftöffnung

Brandschutzklappe mit Feuerwiderstandsdauer
(in NRW mit zusätzlichen Anforderungen,
z. B. Rauchauslöseeinrichtung)

brandschutztechnisch gemeinsame Bereiche

Decke mit Feuerwiderstandsdauer; bei Beanspruchung
von oben und unten; die Decke schließt die Leitung
vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes
bzw. Rettungsweges ab

gleiche bzw. brandschutztechnisch
getrennte Bereiche

A B C

notwendige Flure

Leitungen ohne Feuerwiderstandsdauer

Zuluft-/Abluftöffnung

Brandschutzklappe mit Feuerwiderstandsdauer

brandschutztechnisch gemeinsame Bereiche

Decke mit Feuerwiderstandsdauer; bei Beanspruchung 
von oben und unten; die Decke schließt die Leitung
vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes
bzw. Rettungsweges ab

Brandschutzklappe mit Feuerwiderstandsdauer zum 
Einbau in feuerwiderstandsfähigen Unterdecken
(in NRW mit zusätzlichen Anforderungen,
z. B. Rauchauslöseeinrichtung)
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Bei Zuluftanlagen über Induktionsgeräte können gemäß 
MLÜAR / LÜAR die Zuluftdurchführungen in den F90-
Decken ohne brandschutztechnische Abschottung 
erstellt werden.
Um auch an dieser Stelle eine ausreichende brand-
schutztechnische Sicherheit zu gewährleisten, emp-
fi ehlt der Autor den Einbau von Deckenschotts K90-
18017, die im Brandfall den Lüftungsquerschnitt sicher 
verschließen. 

Bild 14: Zuluftanlagen mit Induktionsgeräten und waagerechter Hauptleitung
 im darunterliegenden Geschoss

In der Abbildung 12 (oben) ist die L 30-Leitung ohne 
Brandschutzklappen erkennbar. Wenn man dazu den 
Legendentext interpretiert, ergibt sich, dass einfache 
Blechkanäle ausreichen, wenn deren Aufbau der DIN 
4102-4, Nr. 8.5.7.4 entspricht.
Bild 13 (oben) zeigt, dass bei Auslässen im notwen-
digen Flur Brandschutzklappen K 30 / K 90 in den 
Flurtrennwänden zu montieren sind. In diesem Fall 
sicherlich mit Rauchauslöseeinrichtung, weil sonst die 
notwendige Verhinderung der Verrauchung des Flures 
und der an dem Lüftungsabschnitt hängenden Räume 
kaum zu schaffen ist.
Für diese Entscheidung ist eindeutig der Fachplaner im 
Rahmen seiner Konzepterstellung verantwortlich.

Was ist beim Brandschutz in Verbindung
mit Induktionsanlagen erforderlich?

Dipl.-Ing. Manfred Lippe, Krefeld

öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger der HWK Düsseldorf für das 
Installateur-, Heizungs-, Lüftungsbauer- und 
das WKSB-Isoliererhandwerk und der IHK 
Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchenglad-
bach-Neuss für den baulichen und anlagen-
technischen Brandschutz.

Lothar Allhenn, Würzburg

öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger der HWK für Unterfranken 
Würzburg für das Installateur-, Zentralhei-
zungs- und Lüftungsbauerhandwerk, staatl. 
gepr. Sanitär- und Heizungstechniker mit 
Gesundheitstechnik und Bauklempnerei.

Jeder Fachplaner sollte sich jedoch die Frage stellen, 
was im Brandfall in einer der Etagen in Punkto Verrau-
chung in der darüber liegenden Etage erfolgen kann. 
Soll eine Rauchübertragung sicher verhindert werden 
sind in Anlehnung an die Lüftungsanlagenrichtlinie 
NRW auch hier Absperrvorrichtungen mit Rauchaus-
löseeinrichtungen zu empfehlen. 
Prinzipiell ist durch ein Brandschutzkonzept und die 
gutachterliche Stellungnahme eines Brandschutzsach-
verständigen mit Lüftungskenntnissen ein Sicherheits-
niveau anzustreben, das über die öffentlich rechtlichen 
Mindestanforderungen hinaus geht.

Zusammenfassung:

Den aufgeworfenen Fragen müssen sich der Brand-
schutzsachverständige, Architekt, Fachplaner und In-
stallateur stellen, wenn insbesondere beim Umbau und 
Bauen im Bestand von Lüftungsanlagen ein tragfähiges 
Konzept ohne Planungs- und Beratungsmängel erfolg-
reich umgesetzt werden soll.
In diesem Überblick wurden nur Querschnitte der vor-
kommenden Fragen angesprochen.
Die MLÜAR und LÜAR-NRW / -Sachsen kann auf 
der Homepage des Autors heruntergeladen werden: 
www.MLPartner.de > Download > Richtlinien / Sonstiges

Die Autoren

Grundsätzlich: Dämmung der Wickelfalzrohre mit Steinwolle, 
Schmelzpunkt > 1000°C, Dicke 30 mm bis zum Gerät

Anschlussdurchmesser
max. 100 mm

Induktionsgeräte mit
Brandschutzeinrichtung

Rohrstutzen mind. 100 mm
aus der Decke herausragend

Rohrstutzen fest eingemörtelt,
Korrosionsschutz durch brennbare
Baustoffe zulässig

Alternativ:
Deckenschott
K90-18017

© ML 2004
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Gerade im Brandschutz sind Fachkompetenz und 
gesamtheitliche Konzepte gefragt. Aufgrund der oft 
vielschichtigen Problemstellungen werden die am 
Brandschutz beteiligten Personen, ob in der Planungs- 
oder Ausführungsphase, in der späteren Instandhal-
tung, im organisatorischen Brandschutz, aber auch im 
abwehrenden Brandschutz, mit einem breiten Spektrum 
an Problemstellungen konfrontiert. Dies stellt oft nicht 
nur den Branchenneuling vor erhebliche Probleme, da 
es bei entsprechenden Personen innerhalb des Fach-
gebietes Brandschutz meist zu weiteren Spezialisie-
rungen kommt. Was liegt hier näher als eine Plattform 
für alle am Brandschutz Beteiligten zu schaffen. Da die 
Hauptverantwortlichen im Brandschutz bzw. die Brand-
schutzbeauftragten der Betriebe über ein entsprechend 
breites Spektrum an Brandschutzfachwissen verfügen 
müssen bzw. ihnen dieses oft kurzfristig zur Verfügung 
stehen sollte, hat sich der vbbd e.V. seit je her den Er-
fahrungsaustausch zur Aufgabe gemacht. Dies spiegelt 

sich insbesondere in seiner regionalen Struktur mit 12 
Regionalgruppen wieder.  Innerhalb dieser fl ächende-
ckenden Struktur fi nden in regelmäßigen Abständen 
Veranstaltungen, RegionalForen, statt. Diese sind auch 
für Nichtmitglieder des vbbd e.V. frei zugänglich und er-
möglichen es allen Beteiligten, auf kurzen Wegen über 
praxisorientierte Fragen zum Brandschutz zwanglos zu 
diskutieren. Im Zuge dieser lokalen Treffen werden bei 
Bedarf auch externe Referenten eingeladen, aber auch 
Begehungen in Objekten mit brandschutztechnischen 
Besonderheiten werden angeboten. Da die Lösung 
fachlicher Problemstellungen oft jedoch nicht bis zu 
einer passenden Veranstaltung warten kann, wurde 
vom vbbd e.V. unter www.brandschutzforum.net  im 
Internet ein Diskussionsforum eingerichtet. Es ermög-
licht, Fragen zu stellen, Probleme zu erläutern, Sach-
zwänge zu beschreiben und all dies mit Bildern zu 
verdeutlichen. Durch die oft umfangreichen und kon-
troversen Diskussionen, die hier geführt werden, lohnt 

Verband der Brandschutzbeauftragten
in Deutschland e.V. (vbbd e.V.)

Interessengemeinschaft nicht nur für Brandschutzbeauftragte!
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es sich immer, an dieser Stelle zu recherchieren. Im 
Internet bietet der vbbd e.V. unter http://www.vbbd.de 
neben einem Terminkalender, in dem alle dem Verband 
bekannten Brandschutzseminare, -messen sowie 
-tagungen aufgeführt werden, den Mitgliedern einen 
umfangreichen Downloadbereich mit umfassenden 
Dokumenten zum Thema Brandschutz. Der Bereich 
Aktuelles, sowie ein Literatur- und Buchverzeichnis 
ergänzen die Homepage. Der vbbd e.V. nimmt für sich 
natürlich nicht in Anspruch, allumfassende Aufklärung 
und Informationen bereitzustellen, er möchte sich 
lediglich als Mittler sehen und setzt auf die Zusammen-
arbeit seiner Mitglieder und Interessenten. Er möch-
te auch eine Brücke zwischen vorbeugendem und 
abwehrendem Brandschutz schlagen, denn nur eine 
gesamtheitliche Betrachtung garantiert ein Maximum 
an Personenschutz. Insbesondere in Betrieben wird die 
Arbeit der Werkfeuerwehren und des Brandschutzbe-
auftragten oft getrennt betrachtet. Hier wird vom vbbd 
e.V. ein konstruktives Miteinander durch einen eigenen 
Diskussionsbereich im Brandschutzforum, aber auch 
durch Einladungen zu Regionalforen, sowie durch die 
Mitarbeit in der vfdb aktiv gefördert. Als Mitglied im Re-
ferat 12 der vfdb war der vbbd e.V. an der Ausarbeitung 
zur Richtlinie zur Bestellung, Aufgaben, Qualifi kation 

und Ausbildung von Brandschutzbeauftragten (12/09-
01) beteiligt. Durch diese Richtlinie wurde erstmals eine 
Grundlage zur einheitlichen Ausbildung des Brand-
schutzbeauftragen und somit zu einem entsprechen-
den Qualifi kationsstandard geschaffen. Als Folge dieser 
Richtlinienarbeit wurde beim vbbd e.V. der Arbeitskreis 
„Qualitätssicherung der Ausbildung des Brandschutz-
beauftragten (QAB)“ eingerichtet. Dieser hat die Auf-
gabe, entsprechende Lehrgangsinhalte der einzelnen 
Veranstalter bezüglich Umsetzung der Richtlinie zu 
überprüfen. Auf diesem Wege hofft der  vbbd e.V. den 
entsprechend in der Richtlinie festgeschriebenen Stan-
dard bei der Ausbildung der Brandschutzbeauftragten 
etablieren zu können.

Flammpunkt - Temperatur, bei der die verdampften
Bestandteile eines Stoffes von einer Zündquelle
entfl ammt werden und nach deren Wegnahme wieder 
verlöschen.

Brennpunkt - Temperatur, bei der ein Stoff nach seiner 
Entfl ammung von selbst weiter brennt.

Begriffsbestimmungen rund um das Thema 
Brandschutz, diesmal: Brand- und Löschlehre

Zündtemperatur - Temperatur, bei der sich eine
brennbare Flüssigkeit an einer heißen Oberfl äche
selbst entzündet.

Verbrennungstemperatur - Temperatur, die durch die 
bei der Verbrennung freiwerdende Wärme entsteht.

Inhibition - Unterbrechung der chemischen Reaktion 
bei der Verbrennung durch Bindung oder Energiever-
minderung der Radikalen (z.B. durch Löschpulver).

Pyrolyse - Thermische Spaltung chemischer
Verbindungen, wobei durch eine hohe Temperatur 
ein Bindungsbruch innerhalb von großen Molekülen 
erzwungen wird. Die Anwesenheit von Sauerstoff 
verhindert eine vollständige Pyrolyse. Es kommt zur 
Verbrennung.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Koch
(VDI), Stuttgart

Vorsitzender des Verbands der Brandschutz-
beauftragten in Deutschland e.V. (vbbd e.V.)

Der Autor
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Bitte senden Sie mir auch zukünftig Informationen zum Thema 

Brandschutz an die folgende e-mail Adresse:

Wenn Sie sich für das Thema: „Lüftungsanlagen-Richtlinie bei

Um- und Altbauten im Bestand“ interessieren, können Sie mit den 

Autoren des Beitrags, Herrn Lippe und Herrn Allhenn, direkt Kontakt 

aufnehmen: www.MLPartner.de / Kontakt

Ich interessiere mich für das Thema: „Verband der Brandschutz-

beauftragten in Deutschland e.V.“. Ich würde darüber gerne mit dem

Autor des Beitrags, Herrn Koch, sprechen und bitte um Rückruf.

Ich möchte einen Beratungstermin mit einem Ihrer Fachberater zum 

Thema Brandschutz.

Sonstiges:


